
Entgeltordnung der Stadtbücherei Werl  
 

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Werl. Sie ist eine der 
Allgemeinheit dienende Kultur- und Bildungseinrichtung.  Für die Ausleihe und andere 
Dienstleistungen der Stadtbücherei werden folgende Entgelte erhoben: 
 
§ 1 Nutzung der Bücherei 
(1) Jahresausweis                                                             15,00 €  
(2) Partnerkarte                   20,00 € 
(3) Tagesausweis (Einmalbenutzung) 3,00 € 
(4) Kinder bis zur Vollend. des  18.Lebensjahres    kostenlos  
(5) Jugendleiter-Card-Inhaber     kostenlos 
 
§ 2 Medienentgelt 
     (zusätzlich zu §1) 
(1) eine  DVD              1,50 € 
     zwei  DVD                                                                       2,00 € 
     drei  DVD                                                                        2,50 € 
(2) Hörbücher für Erwachsene                                            1,00 € 
(3) Modern-music- CD     0,50 € 
(4) Bestseller- Bücher (Ausleihe 14 Tage)                          2,50 € 
 
§ 3 Internetbenutzung 
(1) 30 Minuten 0,60 € 
(2) 1 Stunde 1,00 € 
(3) 1  Stunde 30 Minuten 1,50 € 
(4) je weitere 30 Minuten 0,50 € 
(5) EDV-Ausdruck vom Internet 0,10 € 
 
§ 4 Säumnis-/Mahngebühren 
      Beitreibung 
(1) 1. Woche pro Medieneinheit  0,50 € 
(2) ab der 2. Woche weitere  0,50 € 
(3) Zuzügl. den Entgelten § 4 (1) und (2) werden die  Portokosten nach dem 
gültigen Postgebührentarif erhoben.  
(4) Alle Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 
 
§ 5 Ersatzbeschaffung 
(1) Strichcode-Etiketten 2,70 € 
(2) defekte Hüllen (CD, DVD, CD-ROM) 0,50 € 
(3) Schlüsselersatz für Schließfach 3,30 € 
(4) Ersatzausweis 3,00 € 
   
§ 6 Leihverkehr 
(1) Bestellung pro Medieneinheit für den 
auswärtigen Leihverkehr 1,60 € 
(2) Gebühren für die gebende Bibliothek 
pro Medieneinheit  1,50 € 
(3) Vormerkgebühr für eine verliehene Medieneinheit 0,50 € 
 
§ 7 Inkrafttreten 
Die Entgeltordnung  tritt am 01.01.2008 in Kraft. 


